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1. Genehmigungsanfrage nach den geänderten 
Gesetzen:  « loi modifié du 18 juillet 2018 concernant la 
protection de la nature et des ressources naturelles » 

1.1 Loi modifié du 18 juillet 2018 concernant la protection de la 
nature et des ressources naturelles 
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2. Emplacement de l’installation, de l’établissement 
faisant l’objet de la demande 

Dénomination   
Rue, N°  
Code postal, 
Localité 

 

2.2.  Situation cadastrale 
Commune(s) Section(s) N°(s) cadastral(aux) Lieu(x) dit(s) 
    

2.3.  Autres communes se situant dans un rayon de 200 m de 
l’établissement 

Keine 

2.4.  Situation géologique  
 

L’établissement se situe dans une zone …………. de protection des eaux  OUI               NON  
L’établissement se situe dans une région à risque élevé d’inondation  OUI               NON  
L’établissement se situe à moins de 30 mètres d’un cours d’eau  OUI               NON  

2.5.  Utilisation antérieure du terrain  
Utilisation antérieure du terrain prévu pour l'emplacement de l'établissement, par exemple 
exploitation agricole, habitation, type d’industrie, etc. 

Aus den alten Karten geht eine Nutzung als Weidefläche hervor.  
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3. Coordonnées de l’exploitant et du demandeur de 
l’autorisation 

3.1.  Identification de l'exploitant 
Nom de la société, ou  
Nom et Prénom(s) 

 

N° d'identité national (*)  
Rue, N°   
Code postal, Localité  
 Personne de contact 

Nom, Prénom(s)  
Téléphone  /  Fax    
E-mail  

3.2.  Identification du demandeur / mandataire (si différent de l’exploitant) 
Nom de la société, ou  
Nom et Prénom(s) 

Fugro Eco Consult s.à r.l. 

N° d'identité national (*) LU 16 170 379 
Rue, N°  3, rue Henri Tudor 
Code postal, Localité L - 5366 Munsbach 
 Personne de contact 

Nom, Prénom(s) Frau Mangen  
Téléphone  /  Fax 35 85 41 / 35 65 30 
E-mail fec@fugro.lu 

3.3.  Identification des autres personnes / bureaux concernés par la 
demande 

Nom de la société, ou  
Nom et Prénom(s) 

 

N° d'identité national (*)  
Rue, N°   
Code postal, Localité  
 Personne de contact 

Nom, Prénom(s)  
Téléphone  /  Fax    
E-mail  
(*) : pour les entreprises occupant du personnel salarié 
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250 

4. PIECES à ajouter en annexe au dossier de demande 

4.1.  Plan de l’établissement Annexe N° 
Plan détaillé de l’établissement à l’échelle indiquant notamment la disposition 
des locaux et l’emplacement des installations. 

Anlage 1 

4.2.  Extrait récent du plan cadastral Annexe N° 
Extrait du plan cadastral datant de moins de 12 mois comprenant les parcelles ou 
parties de parcelles situées dans un rayon de 200 m des limites de l'établissement; 
(La parcelle concernée, ainsi qu’un rayon de 200 mètres des limites de 
l’établissement sont à indiquer sur le plan.)  
Si plusieurs communes sont impliquées: 
Les limites des différentes communes doivent être indiquées explicitement et un 
plan cadastral composé des différents extraits récents est souhaité. 

Anlage 2 

4.3.  Carte topographique Annexe N° 
Extrait d’une carte topographique à l’échelle 1:20.000 ou à une échelle plus 
précis permettant d’identifier l’emplacement projeté de l’établissement; 

Anlage 1 
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I. Teil I Beschreibung des Standorts  
(loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences 
sur l’environnement ; Annexe 2) 

 

1  Projektbeschreibung 
Auf der Parzelle (Flurname: Im Brill) (geplanter Standort) Grundstück von wird eine 

Tiefenbohrung abgeteuft. Das Grundstück befindet sich in der Gemeinde Wincrange, in der 

Sektion BE de Boevange in Boevange. 

 

Die Bohrung wird bis in eine maximale Tiefe von 120 m abgeteuft. Das Grundwasser wird als 

Tränkwasser im landwirtschaftlichen Betrieb genutzt. Die Bohrarbeiten und der Ausbau dauern 

ca. 3-5 Tage. Nach Fertigstellung der Bohrung wird eine Brunnenkammer mit den Anschlüssen 

(Strom, Wasserleitung) ebenerdig in den Boden gesetzt. Die Wasserleitung verläuft unterirdisch 

und frostsicher bis zum Anschlussraum (Siehe Anlage 5). 

 

Die Lage des vorgeschlagenen Grundstücks (Parzelle 219/1061) kann dem Katasterplan in 

Anlage 2 entnommen werden. 

 

1.1 Technische Daten zur Bohrung 
1.1.1 Ausführung der Bohrung 

Die Bohrung wird mit einem Durchmesser von ca. 150 mm abgeteuft und dann zum Brunnen 

auf den Durchmesser von ca. 250 mm erweitert. Die Filterstrecke und das Vollrohr (PVC) 

werden in einem Durchmesser von ca. 125 mm eingebaut und der Randbereich mit Filterkies 

bzw. Tondichtung verschlossen. Die oberen Meter der Brunnenverrohrung werden mit Bentonit-

Zement/Beton stabilisiert.  

Die Bohrung wird mit Hilfe eines Bohrgerätes durchgeführt. Nachdem die Bohrarbeiten (nach 

ca. 3-5 Tagen) beendet sind, wird das gesamte Material des Bohrgeräts abgefahren. 

 

Nachdem die Bohrung ausgebaut wurde, wird eine U-Pumpe eingehängt, um das Wasser zu 

fördern. Das Wasser wird über eine Wasserleitung in den Technikraum gefördert.  

 

Die Bohrung wird mit einem Schachtdeckel abgedeckt. Die Sohle des Brunnenschachtes 

befindet sich ca. 1 m -1,50m unter Geländeoberkante.  

 

1.1.2. Ausbau der Bohrung 

Der Brunnenausbau erfolgt nach den aktuellen technischen Regeln; Ausbau des Brunnens mit 

Vollverrohrung, sowie Verfüllung des Ringraums des Bohrlochs mit Bentonit/Beton zur 

Abdichtung (Anlage 4) und Filterverrohrung.  

Die Brunnenkammer besteht aus Kanalschachtelementen, die in eine Tiefe von mindestens 1 m 

frostsicher in den Boden gesetzt werden. Die Brunnenkammer ist mit einem Schachtdeckel, mit 

einer Stromversorgung, einem Wasserhahn (zur Probenahme) und einem Wasserzähler 

ausgestattet (Anlage 6). 
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Der Brunnen wird in einem Abstand von mindestens 10 m zu den bestehenden Bauwerken 

errichtet. Die Lage der Bohrung stellt keine Gefahr für die Natur dar. Um den Brunnen herum 

wird in einem Radius von 10 m eine Schutzzone I errichtet. 

 

1.1.3. Wasserbedarf 

Herr beabsichtigt Grundwasser als Tränkwasser für seine ca. 200 Stück Vieh (Milchkühe und 

Nachzucht) zu nutzen. Es werden ca. 10 m³/Tag (ca. 3.600 m³/Jahr) an Grundwasser benötigt, 

das den Anforderungen eines Tränkwassers genügen muss. 

 

1.1.4. Wasserleitung 

Das geförderte Wasser wird über eine Wasserleitung in den Anschlussraum geleitet. Von dort 

wird es in die Stallungen verteilt. Die Wasserleitung wird auf einer Länge von ca. 40 m und in 

einer Tiefe von mind. 80 cm frostschutzsicher vom Brunnen zum Anschlussraum verlegt.  

 

Der Grabenaushub wird mit einem Minibagger ausgeführt. Der entnommene Boden wird seitlich 

gelagert. Nach Verlegung der Leitung in ein Sandbett wird der Graben mit dem entnommenen 

Material verfüllt und der Bereich verdichtet. Nach Abschluss der Arbeiten liegen auf dem 

Grundstück keine Veränderungen vor. 

Der geplante Standort der Bohrung liegt in einem Bereich des Grundstücks, der als 

Landwirtschaftliche Fläche genutzt wird. 

 

1.2 Beschreibung des geplanten Brunnenstandorts 

 

1.2.1 Lage des geplanten Brunnens 

Auf der Parzelle 219/1061 (Flurname: Im Brill) (geplanter Standort) Grundstück von wird eine 

Tiefenbohrung abgeteuft. Das Grundstück befindet sich in der Gemeinde Wincrange, in der 

Sektion BE de Boevange in Boevange. 

 

 

Name:     

Ort:    Boevange (Clervaux) 

Flurname:   „Im Brill“ 

 

 

Die Lage des vorgeschlagenen Grundstücks (Parzelle) kann dem Katasterplan in Anlage 2 

entnommen werden. 
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1.2.2 Topographische Situation 

Der Standort befindet sich im nordöstlichen Bereich von Boevange, ca. 40 m südlich vom 

Wentgerbaach, auf einer Höhe von ca. 440 mNN. Der Standort liegt am Talhang zum 

Wentgerbaach. Das Bachniveau liegt hier bei ca. 440 mNN (Anlage 1). 

Grundstückseigentümer ist Herr. 

 

 

1.2.3 Informationen zu den beteiligten Unternehmen 

 

Antragsteller:    
 

 

Geologische Überwachung: Fugro Eco Consult 

    3, rue Henri Tudor 

    L – 5366 Munsbach 

 

 

    Ansprechpartner: Frau Mangen  

    Tel:  35 85 41 

    Fax: 35 65 30 

    email: fec@fugro.lu 

 

Bohrfirma:   es liegen nach keine Angebote vor 

 

 

 

 

1.2.4 Nutzung des Grundstücks 

Aus den alten Karten geht eine Nutzung als landwirtschaftliche Fläche hervor.  
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2 Dokumentation von Einflüssen auf Schutzgüter 
 

2.1 Menschen 
Vor dem Niederbringen der Bohrung wurde der Bereich der Parzelle als landwirtschaftliche 

Fläche genutzt. 

Der geplante Brunnen hat keinen Einfluss auf die im Umkreis lebende Bevölkerung. Der 

geplante Standort befindet sich ca 120 m nördlich von Wohnhäusern, am nördlichen Rand der 

Ortschaft. 

 

2.2 Biodiversität 
In der Umgebung des geplanten Brunnenstandorts befindet sich zum Zeitpunkt der Erstellung 

des Genehmigungsantrages eine Fläche der Naturschutzgebiete nach ‚Habitate Natura 2000‘. 

 

2.2.1. Habitate Natura 2000  

In einer Entfernung von ca. 1,55 km in nordwestliche Richtung liegt das Schutzgebiet 

LU0001003 („Vallées de la Tretterbaach“) nach « „règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 

portant désignation des zones spéciales de conservation“. 

 

2.2.2. Vogelschutzgebiet Natura 2000 

In einer Entfernung von ca. 1,55 km in nordwestliche Richtung liegt das Schutzgebiet 

LU0002002 („Vallées de la Tretterbaach et affluents de la frontière à Asselborn“) nach 

« règlement grand-ducal du 4 janvier 2016 modifiant le rgd du 30 novembre 2012 portant 

désignation des zones spéciales de conservation». 

 

2.3 Land, Boden, Luft, Wasser, Klima 
Der geplante Bohrstandort ist in den unterschiedlichen Karten zu den naturräumlichen 

Randbedingungen eingetragen (Anlage 9).  

In den Karten ist das Umfeld des Bohrstandortes dargestellt, um zu erkennen, ob der Standort 

in einem geschützten Bereich liegt.  

 

Als Grundlage wurden folgende Karten genommen: 

 die „Landnutzung 2015  

 biotopen Kataster  

 die Bodenkarte,  

 Projekt Hochwassergefahrenkarten 2019,  

 Projekt Hochwasserrisikokarte 2019 

 die Waldgesellschaften,  

 die ausgewiesenen Naturschutzgebiete  

 und der Auszug der Karte zur Grünlandkartierung. 
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2.3.1. Geologische Bodensituation und weitere Vorgehensweise 

Nach Angaben auf der geologischen Karte N° 8, Wiltz (1 : 50.000), des Service Géologique 

(1949) befindet sich der Standort auf den Verwitterungsdecken des Grobschiefers des oberen 

Siegen (Sg3), der von Sandsteinen unterbrochen wird. In einer ca. 400 m südwestlich 

niedergebrachten Bohrung wurden bis in eine Tiefe von 95 m eine Wechsellagerung von 

Tonschiefer und Grobschluffstein/Sandstein nachgewiesen.  

Es ist nach Angaben auf der geologischen Karte mit einem Einfallen der Schichtpakete nach 

Südosten mit einem Winkel von ca. 50° zu rechnen.  

 

Oberflächennahe Grundwasserbildung in Schuttkörpern, Schichtwasserleitern 

Die oberflächennahe Grundwasserspeicherung von im Nahfeld gebildetem Schichtwasser 

erfolgt in der steinigen Verwitterungszone und in Schuttkörpern auf den Höhenlagen, die sich 

an Hängen und Mulden befinden. Die Nutzung dieser Grundwässer hängt von der Größe und 

dem Speichervermögen dieser Schuttkörper ab, die in den meisten Fällen nicht ergiebig ist. 

Daneben sind diese oberflächennahen Zuflüsse neben der niedrigen Ergiebigkeit aufgrund der 

möglichen Keimbelastung und des Risikos der Verunreinigung von geringer Qualität.  

 

Tiefere Grundwasserbildung in Kluft- und Verwerfungszonen 

Lokale Kluftsysteme, deren genaue Lage nicht bekannt ist, können in geringem Umfang 

Grundwasser führen, das durch Tiefbrunnen gefasst werden kann.  

Nach bisherigen Erfahrungen ist mit einem relativ gering mineralisierten Wasser mit erhöhten 

Gehalten an Eisen, Mangan und Nitrat zu rechnen. Ebenso kann das geförderte Wasser 

aufgrund geringer Härtebildner und hoher Kohlensäuregehalte korrosiv wirken, so dass die 

Ausbau- und Rohrmaterialien daran anzupassen sind. 

 

In dem ca. 400 m südwestlich gebohrten Brunnen wurden in den Grobschluffsteinen/ 

Sandsteinhorizonten mehrere Schichtwasserhorizonte angetroffen, die in der Summe über die 

Filterstrecke gefasst wurden und insgesamt eine Förderung von 2 m³/h an Rohwasser erlauben. 

Das Wasser führt geogenes Eisen und Mangan sowie Nitrat und Nitrit durch den 

landwirtschaftlichen Einfluss. 

 

Das Nutzungspotential kann aufgrund lokal unterschiedlicher Randbedingungen nicht 

vorausgesagt werden. Nach bisheriger Geländeaufnahme ist aufgrund der Hanglage mit einem 

Zustrom von Hangschichtwasser in den oberen Verwitterungshorizonten zu rechnen. Im tieferen 

Festgestein können lokale Schichtwasserzuflüsse erwartet werden, die mit zunehmender Tiefe 

in der Ergiebigkeit abnehmen und zunehmend mineralisiert sind. Daneben ist mit einem 

Schließen der wasserwegsamen Klüfte durch den Erddruck zu rechnen. Es wird eine maximale 

Bohrtiefe von 100 m vorgeschlagen.  

 

Das geologische Normalprofil umfasst die Bodenzone mit ca. 2 m, die steinige Zone mit ca. 0,5 

m und dann den physikalisch entfestigten Fels mit einer Mächtigkeit von ca. 5 m bis ca. 10 m. 

Darunter folgt der kompakte Schiefer, der lokal Schichtwasserhorizonte in gebrochenen 

Gesteinspaketen der Schluff- und Sandsteine bildet. 
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Benachbarte Wasserfassungen sind mit Boevange Albers (FCP-601-67) bekannt (Anlage 1).   

 

Der Brunnen hat aufgrund der Nähe zum Wentgerbaach bei der Förderung von 

Hangschichtwasser einen theoretischen Einfluss auf das Oberflächengewässer. Bei einer 

Förderung aus tieferen Festgesteinshorizonten bei gleichzeitiger Abdichtung der 

oberflächennahen Verwitterungszone bis in eine Tiefe von ca. 10 m, ist der Einfluss auf den 

benachbarten Bach als gering anzusehen. 

 

 

Vor Beginn der Bohrarbeiten zum Einrichten des Brunnens wird vorgeschlagen, über den 

Zeitraum eines hydrologischen Sommerhalbjahres den Trockenwetterabfluss im Wentgerbaach 

zu messen und, bei Ausbau der Filterstrecke in den Verwitterungshorizonten, den Einfluss des 

Förderbrunnens auf den Wasserhaushalt des Baches abzuschätzen. 

 

Neben der Einhaltung des Gesetzes „loi modifié du 19 décembre 2008 relative à l’eau“ beim 

Bohren und zum Brunnenausbau wird empfohlen, die Bohrung als Destruktivbohrung bis in eine 

maximale Tiefe von 100 m niederzubringen und mittels Zwischenpumpversuche über die Dauer 

von jeweils ca. 2 Stunden die Ergiebigkeit erfasster Wasserhorizonte festzustellen. Eine 

wirtschaftliche und nutzbare Fördermenge kann mit ca. 1 m³/h angenommen werden.  

Während den Bohrarbeiten ist täglich, vor Beginn der Arbeiten und bei Abschluss der Arbeiten, 

zusammen mit der Bohrtiefe der Wasserstand im Bohrloch einzumessen.  

 

Sollte das Grundwasser aus dem tieferen Festgestein (Kluftzone) gefördert werden, ist der 

Brunnenausbau mit einer Vollverrohrung von oben bis unter die steinige Verwitterungszone 

(mindestens 10 m) nach den technischen Regeln auszuführen und abzudichten. Die 

Verfilterung erfolgt ausschließlich im genutzten Grundwasserleiter.  

Bei einer Förderung des Grundwassers aus den oberen Verwitterungshorizonten ist der 

Einfluss der Grundwasserförderung auf den Wentgerbaach zu überwachen und zu 

dokumentieren. 

 

Es wird empfohlen, nach Ausbau des Brunnens die Leistungsfähigkeit des Brunnens nach 

DVGW W111 und durch die chemische und biologische Analyse des Pumpwassers nach der 

Verordnung (EG) Nr.: 183/2005 für Futtermittelhygiene (Tränkwasser ist EG rechtlich in dem 

Futtermittelbegriff eingebunden) die Wasserqualität zu bestimmen. 

 

2.3.2. Wasser 

In der Genehmigung der Administration de la gestion de l’eau ist festgelegt, dass keine 

Verbindung zwischen unterschiedlichen Grundwasserleitern vorkommen darf.  

Nach dem Ausbau des Brunnens wird ein Pumpversuch durchgeführt. Die Ergebnisse zur 

Auswertung des Pumpversuches werden mit der Anfrage zur Wassernutzung an die 

Administration de la gestion de l’eau geschickt. Die Administration de la gestion de l’eau legt 

daraufhin die Fördermenge so fest, dass es keinen Einfluss auf die umliegenden 

Wasservorkommnisse gibt. 
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In der Anlage 9 befinden sich die Hochwassergefahrenkarten. Hier kann entnommen werden, 

dass sich der geplante Bohrstandort in keinem Überschwemmungsgebiet befindet. 

 

2.3.3. Luft und Klima 

Die geplante Bohrung hat keinen Einfluss auf Luft und Klima. 

 

2.4 Kulturerbe 

Die geplante Bohrung ist außerhalb des Bereichs mit kulturellen Schutzgütern. Die Daten 

können bei ‚Site et Monument‘ abgerufen werden. 

 

3. Einschätzung der Einflüsse auf die Schutzgüter 
3.1 Menschen 

Die geplante Bohrung hat keine Einflüsse auf die im Umkreis lebende Bevölkerung. Der Betrieb 

des Brunnens führt weder zu einer Lärmbelastung, noch zu sonstigen Emissionen. Die 

nächstliegenden Häuser befinden sich in einem Abstand von ca. 120 m in südwestlicher 

Richtung. 

 

3.2. Biodiversität 

In der direkten Umgebung des geplanten Brunnenstandorts befindet sich zum Zeitpunkt der 

Erstellung des Genehmigungsantrages eine Fläche der Naturschutzgebiete nach ‚Habitate 

Natura 2000‘. 

 

Es liegt ein Habitat Nature 2000 in der Nähe des geplanten Bohrstandortes. 

Es liegt ein Vogelschutzgebiet in der Nähe des geplanten Bohrstandortes. 

 

Die Bohrung auf dem geplanten Standort hat keinen Einfluss auf Tiere und Pflanzen. 

Die Lage der Naturschutzgebiete und der Vogelschutzgebiete können der Anlage 7 entnommen 

werden. 

 

Der Lebensraum der geschützten Arten wird durch die Bohrung nicht beeinflusst. Durch den 

Ausbau der Bohrung zum Brunnen wird kein Lebensraum der geschützten Arten zerstört. Beim 

Bau des Brunnens wird lediglich ein Schachtrohr von ca. einem Meter Länge in den Boden 

gesetzt, der als Brunnenkammer dient. In der Brunnenkammer werden der Wasserzähler und 

ein Wasserhahn zur Probenahme installiert. Der Brunnen wird mit einem Deckel verschlossen. 

 

3.3. Land, Boden, Luft, Wasser, Klima 

Nach der „Landnutzung 2015 und der Bodenkarte befindet sich der Standort auf 

landwirtschaftlichen Flächen. 

Der geplante Standort liegt in keinem Überschwemmungsgebiet und in keinem Feuchtbiotop. 

Die Karten können der Anlage 9 entnommen werden. 












































































































